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Klimaanpassung jetzt gesetzlich verankern 
Vorschläge für eine wirksame Vorsorge vor Klimarisiken 

Die Risiken durch Folgen der Erderhitzung für Deutschland sind seit 

langem bekannt und wurden zuletzt in der aktuellen Klimawirkungs- und 

Risikoanalyse für Deutschland umfassend identifiziert. Ein Netzwerk von 

25 Bundesbehörden und -institutionen aus neun Ressorts entwickelte 

wissenschaftlich fundierte Maßnahmenvorschläge, mit denen Länder, 

Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen Schäden reduzieren, für 

Extremwettereignisse vorsorgen und sich an unvermeidliche Klimafolgen 

anpassen können. Doch bisher fehlt es in Deutschland an geeigneten 

rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, um diese Maßnahmen 

flächendeckend umzusetzen. Die bereits erfolgte Aufnahme von Klima-

wandelanpassung in bestehende Förderinstrumente wie die Städtebau-

förderung oder das neue Förderprogramm „Klimawandelanpassung in 

sozialen Einrichtungen“ ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.  

Bundesumweltministerin Svenja Schulze betonte bereits im Juni 2021: „Im 

nächsten Schritt wird die Bundesregierung auf Basis der Klimawirkungs- 

und Risikoanalyse verlässliche finanzielle und rechtliche Rahmen-

bedingungen für eine wirksame Klimaanpassung schaffen“1. Das UBA 

schlägt dafür vor, eine neue „Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung“ im 

Grundgesetz zu verankern und ein bundesweites Klimaanpassungsgesetz 

zu verabschieden. Die jüngsten Extremereignisse zeigen aber auch: Selbst 

mit umfassender Klimavorsorge können derartige Katastrophen nicht 

gänzlich verhindert werden. Deshalb ist die wichtigste Vorsorge mehr denn 

je entschlossener und unverzüglicher Klimaschutz.  

 

1 Maßnahmen zur Vorsorge vor Klimarisiken 
sind bekannt 

Maßnahmen zur effektiven Vorsorge vor Klimarisiken wie den aktuellen 

Starkregenfällen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz, Sachsen und 

Bayern sind unter anderem im III. Aktionsplan Anpassung der Bundes-

regierung sowie in der Nationalen Wasserstrategie des Bundesumwelt-

ministeriums dargelegt. Dazu gehören Gefahren- und Risikokarten für 

lokale Starkregenereignisse, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 

sowie ein Sofortprogramm für Gewässerentwicklung und wasser-

wirtschaftliche Anpassung an den Klimawandel. Aus Vorsorgegründen 
 

1 Siehe gemeinsame Pressemitteilung von Bundesumweltministerium, 
Umweltbundesamt und DWD zur Veröffentlichung der Klimawirkungs- und 
Risikoanalyse: 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/neue-analyse-
zeigt-risiken-der-erderhitzung-fuer 

http://ubanet/websites/PB2/Layout-Publikationen/CorporateDesign/Factsheets/www.umweltbundesamt.de
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/neue-analyse-zeigt-risiken-der-erderhitzung-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/neue-analyse-zeigt-risiken-der-erderhitzung-fuer
https://www.bmu.de/service/downloads/download/zweiter-fortschrittsbericht-zur-deutschen-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel
https://www.bmu.de/service/downloads/download/zweiter-fortschrittsbericht-zur-deutschen-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/nationale-wasserstrategie/
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/nationale-wasserstrategie/


 

2 

sollte ein starker Klimawandel (+3°C zur Mitte des Jahrhunderts in Deutschland) das 

handlungsleitende Szenario für die Anpassungsplanung in Deutschland sein. Denn mit den jetzt 

beschlossenen Maßnahmenpaketen werden die Risiken zur Mitte des Jahrhunderts nur dann 

gesenkt, wenn es zu einem schwächeren Klimawandel kommt – liegt der Temperaturanstieg 

aber höher, steigen die Risiken teilweise stark an.  

Naturbasierte Ansätze sind besonders wirksam, denn sie schützen nicht nur vor den Folgen der 

Erderhitzung, sondern helfen gleichzeitig, die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele 

Deutschlands zu erreichen. Dazu gehören die Entsiegelung von Flächen, Schaffung von mehr 

Retentionsflächen (Freiräume für Gewässer), der Schutz des städtischen Grüns gegen 

Bebauungsdruck, mehr Bäume in den Städten und Fassaden- sowie Dachbegrünungen. Sie 

helfen bei Starkregen, aber auch bei Hitzewellen und Dürre, wenn das aufgefangene und 

zurückgehaltene Wasser verdunstet und damit zur Kühlung aufgeheizter Städte beiträgt. 

Auch der Waldumbau zu naturnahen, standortgerechten Mischwäldern, flächendeckende 

bodenschonende Bewirtschaftungsweisen, naturbasierte und technische 

Küstenschutzmaßnahmen und kommunale Hitzeaktionspläne zum Gesundheitsschutz 

vulnerabler Gruppen sind seit Jahren als wirksame Maßnahmen bekannt. Bisher werden sie aber 

nur punktuell umgesetzt. Besonders gute Beispiele finden sich beim Wettbewerb „Blauer 

Kompass“ und in der UBA „Tatenbank“.  

Um Betroffenen einen Rechtsanspruch auf Hilfen zu ermöglichen, sollte eine 

Versicherungspflicht für Elementarschäden eingeführt werden, bei der die 

Versicherungsprämien und Selbstbehalte nach dem Schadensrisiko gestaffelt werden. Die 

Versicherten hätten so die Möglichkeit, über individuelle Präventionsmaßnahmen das 

Schadenspotential und damit ihre Versicherungskosten zu senken, z. B. durch die Sicherung der 

Öltanks, die sichere Lagerung anderer wasser- und bodengefährdender Stoffe, den Schutz der 

Hauselektrik und die Aufbewahrung wertvoller Gegenstände in den Obergeschossen. Solche 

Vorsorgemaßnahmen senken die Schadenskosten bei Extremwetterereignissen und dienen 

zugleich dem Umweltschutz. Risikodifferenzierte Tarife tragen außerdem dazu bei, dass die 

Besiedelung überschwemmungsgefährdeter Gebiete unattraktiver wird, da sich z. B. Wohnen 

dort deutlich verteuert. Ausgezahlte Versicherungssummen sollten nicht an den bloßen 

Wiederaufbau gebunden sein, um flexibles Agieren zu ermöglichen. Staatliche Aufbauhilfen nach 

Extremwetterereignissen sollten für Investitionen in nachhaltige und klimaresiliente 

Infrastrukturen und einen klimafreundlichen Wiederaufbau genutzt werden. 

 

2  „Anpassung an den Klimawandel“ im Grundgesetz 
verankern und bundesweites Klimaanpassungsgesetz 
einführen 

Wirksame Klimavorsorge ist nur von Bund und Ländern gemeinsam zu leisten. Um 

Klimaanpassung als staatliche Daueraufgabe zu verankern und Länder und Kommunen bei der 

flächendenkenden Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen, braucht es eine 

neue Gemeinschaftsaufgabe „Anpassung an den Klimawandel“. Mit diesem Instrument kann 

der Bund finanzielle Unterstützung für umfassende kommunale Klimavorsorge leisten, etwa zur 

Starkregenvorsorge, Hitze- und Hochwasserprävention sowie für Dürreschutzmaßnahmen. 

Artikel 91a GG, in dem auch die Agrarstruktur und der Küstenschutz als Gemeinschaftsaufgabe 

geregelt sind, sollte um Klimaanpassung erweitert werden. Die notwendige 

Verfassungsänderung sollte von der neuen Regierung mit höchster Priorität behandelt und als 

solche auch im Koalitionsvertrag festgehalten werden.  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass
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Ein bundesweites Klimaanpassungsgesetz sollte die Einrichtung der neuen 

Gemeinschaftsaufgabe flankieren. Das Gesetz hätte im Hinblick auf die Fachgesetze, wie das 

Baugesetzbuch, einen leitenden und ergänzenden Charakter und würde Planungs- und 

Investitionssicherheit schaffen. Zudem würden klare Verantwortlichkeiten und Verfahrens-

regelungen für die Umsetzung einer langfristigen Klimawandelanpassungspolitik des Bundes 

und der Länder geschaffen. Das Gesetz sollte einen Rahmen vorgeben, der für eine regelmäßig 

Bewertung und Fortschreibung von rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und 

Maßnahmen wie etwa Land(um)nutzungen (bspw. Versiegelung und Entwaldung), oder 

Risikokartierungen für lokalen Starkregen sorgt. 

 

3 Sofort handeln, damit nachfolgende Generationen ihre 
Lebensgrundlagen noch wirksam schützen können 

Die Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes zeigt: Viele Maßnahmen brauchen sehr lange, 

um Risiken wirksam zu mindern – oft weit über 10, teilweise sogar 50 Jahre. Bis beispielsweise 

der Waldumbau hin zu naturnahen, standortgerechten Mischwäldern seine Wirkung entfaltet 

oder neugepflanzte Stadtbäume die Temperaturen in Städten tatsächlich senken können, 

vergehen oft Jahrzehnte. Ebenso lange dauert es, bis Infrastrukturen umgebaut werden und 

angepasst sind an Hochwasser und Starkregen.  

Damit auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, sich wirksam vor den 

Folgen der Erderhitzung zu schützen, muss daher sofort gehandelt werden. Zu einer wirksamen 

Vorsorge besteht nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern, wie zuletzt das 

Bundesverfassungsgericht bestätigte, auch eine rechtliche Verpflichtung. 

 

4 Grenzen der Anpassung: Klimaschutz und 
Katastrophenvorsorge 

Die verheerenden Starkregenfälle im Juli 2021 zeigen aber auch deutlich, dass es Grenzen der 

Anpassung gibt. Weil der Klimaschutz bisher in Deutschland und weltweit nicht ambitioniert 

genug vorangetrieben wurde, können Schäden und Zerstörungen infolge der globalen 

Erwärmung nicht mehr gänzlich verhindert, sondern lediglich reduziert werden. Starkregenfälle 

sind in allen Regionen Deutschlands gleichermaßen wahrscheinlich. Mit zunehmender 

Erderhitzung werden Extremwettereignisse wie Starkregen, Sturm und Hitzewellen immer 

häufiger vorkommen und intensiver ausfallen.  

Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist in Deutschland seit 1881 bereits um 1,6 Grad 

gestiegen, Tendenz weiterhin stark steigend. Vor diesem Hintergrund ist die entschlossene 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen die erste und die wichtigste Maßnahme, um 

Menschenleben, Infrastrukturen, Städte und Wohlstand zu schützen. Ziel muss es bleiben, die 

globale Erwärmung des Planeten auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen, 

um weiter eskalierende Klimafolgen zu begrenzen.  

Je erfolgreicher Klimaschutz betrieben wird, desto wirksamer kann die Klimaanpassung an 

unvermeidliche Folgen der globalen Erwärmung noch ausfallen. Misslingt der Klimaschutz, 

steigen die Kosten der Anpassung, die Unsicherheiten für die Bevölkerung und die Zahl von 

Extremereignissen, die die Handlungsfähigkeiten unserer Gesellschaft überfordern. Auch noch 

so erfolgreicher Klimaschutz und kluge Anpassungsstrategien werden Restrisiken der globalen 

Erwärmung nicht vollständig ausschließen und umfassenden Katastrophenschutz nicht 
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vermeiden können. Dies sind, im Zeitalter globaler Erwärmung, Gemeinschaftsaufgaben, denen 

sich Staat, Wirtschaft und Gesellschaft stellen müssen.  

 

 

Weiterführende Informationen 

 

Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes 2021 

2. Fortschrittsbericht DAS und Aktionsplan Anpassung III 

Nationale Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Strategie für ein effektives 

Starkregenrisikomanagement 

Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen 

 

 

  

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/neue-analyse-zeigt-risiken-der-erderhitzung-fuer
https://www.bmu.de/service/downloads/download/zweiter-fortschrittsbericht-zur-deutschen-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/nationale-wasserstrategie/
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/l?tag=LAWA#alphabar
https://www.lawa.de/documents/lawa-starkregen_2_1552299106.pdf
https://www.lawa.de/documents/lawa-starkregen_2_1552299106.pdf
file:///C:/Users/Poetschke/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7DJU5GWK/https/www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/hap_handlungsempfehlungen_bf.pdf
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Anlagen 

Abbildung 1a: Klimatische Hotspots für die Mitte des Jahrhunderts (2031 bis 2060) bei einem 
starken Klimawandel; Absolut- und Änderungswerte  
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Abbildung 1b: Klimatische Hotspots für Ende des Jahrhunderts (2071-2100) bei einem starken 

Klimawandel; Absolut- und Änderungswerte 

 
 

Für Abb. 1a+b: Links (Absolut): Regionen, die von besonders vielen klimatischen Extremen betroffen sein könnten; Rechts 

(Änderung): Regionen, die von besonders hohen Veränderungen der Klimaparametern betroffen sein könnten. 100% 

bedeutet maximale Betroffenheit, d.h. Überschreiten der in der Studie definierten Schwellenwerte bei allen betrachteten 

Klimaparametern. Berücksichtigt wurden die Klimaparameter hohe mittlere Jahrestemperatur, Anzahl heißer Tage, Anzahl 

tropischer Nächte, geringer Jahresniederschlag, Anzahl trockener Tage, Tage mit Starkregen sowie die Bedeutung, die diese 

Klimaparameter für alle untersuchten Klimawirkungen haben. Bei der Bewertung der hydrologische und küstenspezifische 

Risiken wurden vielfältige Klimawirkungen einbezogen (Hoch- und Niedrigwasser, Wassertemperaturen, 

Meeresspiegelanstieg, u.a.) Datengrundlage: 85. Perzentil des aufbereiteten Deutscher Wetterdienst-Referenz-Ensemble 

v2018 (Brienen et al. 2020) für das RCP8.5-Szenario des IPCC AR5, Verwaltungsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und 

Geodäsie Deutschland, Hydrologie: Joint Research Centre, Städte, Küstenlinie: EuroGeographics. Quelle: -Klimawirkungs- 

und Risikoanalyse des Bundes 2021 
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Tabelle 1:  Klimarisiken ohne und mit Anpassung der Handlungsfelder 

Handlungsfeld 

Klimarisiken ohne Anpassung 
Klimarisiken mit Anpassung 

 
mit weiterreichender 

Anpassung 

Gegenwart 

Mitte des Jahrhunderts 2020 
bis 

2030 

Mitte des Jahrhunderts 

Schwächerer 
Klimawandel 

Starker 
Klimawandel 

Schwächerer 
Klimawandel 

Starker 
Klimawandel 

Biologische Vielfalt  gering mittel mittel-hoch gering gering mittel 

Boden 
gering-
mittel 

gering-mittel mittel-hoch 
gering-
mittel 

gering gering-mittel 

Landwirtschaft mittel mittel hoch mittel gering mittel 

Wald und 
Forstwirtschaft 

mittel mittel hoch mittel gering mittel-hoch 

Fischerei 
gering-
mittel 

mittel hoch 
gering-
mittel 

gering mittel-hoch 

Küsten- und 
Meeresschutz 

mittel mittel hoch 
gering-
mittel 

gering mittel 

Wasserhaushalt, 
Wasserwirtschaft 

mittel mittel hoch 
gering-
mittel 

gering mittel 

Bauwesen mittel mittel mittel-hoch 
gering-
mittel 

gering gering-mittel 

Energiewirtschaft gering gering gering gering gering gering 

Verkehr, 
Verkehrsinfrastruktur 

gering-
mittel 

gering mittel gering gering gering 

Industrie und 
Gewerbe 

mittel gering mittel 
gering-
mittel 

gering gering 

Tourismuswirtschaft gering gering mittel gering gering gering-mittel 

Menschliche 
Gesundheit 

mittel mittel hoch 
gering-
mittel 

gering mittel 

 

Quelle: Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes 2021. Die Bewertung erfolgte in 5 Stufen (gering, gering-mittel, 

mittel, mittel-hoch, hoch) durch Expert*inneneinschätzung im Rahmen des Behördennetzwerks basierend auf aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

 

 


